
Anlage 2
Positivkatalog der Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen
gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 dieser Satzung

Abfall-
schlüssel

Abfallbezeichnung
zuge-
lassen

bedingt 
zuge-
lassen

02 ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, 
TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI 
SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON 
NAHRUNGSMITTELN

02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

02 01 10 Metallabfälle X
03 ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG 

VON PLATTEN, MÖBELN, ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE

03 01 Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und 
Möbeln

03 01 01 Rinden und Korkabfälle X
03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 
X

03 03 Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, 
Karton und Pappe

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle X
10 ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN
10 12 Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und 

keramischen Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach 

dem Brennen)
X

10 13 Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und 
Erzeugnissen aus diesen

10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

J

10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme X
15 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, 

FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle)
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe X
15 01 03 Verpackungen aus Holz X
15 01 04 Verpackungen aus Metall X
15 01 07 Verpackungen aus Glas X
16 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT 

SIND
16 01 Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler 

Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie 
der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08)

16 01 03 Altreifen X
17 BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON 

VERUNREINIGTEN STANDORTEN)
17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 Beton X
17 01 02 Ziegel X
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik X
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
X

17 02 Holz, Glas und Kunststoff
17 02 01 Holz X
17 02 02 Glas X
17 02 03 Kunststoff X
17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte
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17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen J
17 04 Metalle (einschließlich Legierungen)
17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing X
17 04 02 Aluminium X
17 04 03 Blei X
17 04 04 Zink X
17 04 05 Eisen und Stahl X
17 04 06 Zinn X
17 04 07 gemischte Metalle X
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen X
17 08 Baustoffe auf Gipsbasis
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 

fallen
X

19 ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN 
ABWASSERBEHAND LUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG 
VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER 
FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE 

19 10 Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen
19 10 01 Eisen und Stahlabfälle X
19 10 02 NE-Metall-Abfälle X
19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. 

Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.
19 12 01 Papier und Pappe X
19 12 02 Eisenmetalle X
19 12 03 Nichteisenmetalle X
19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt X
20 SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE 

GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE 
AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT 
GESAMMELTER FRAKTIONEN 

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 01 Papier und Pappe/Karton X
20 01 02 Glas X
20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle X
20 01 10 Bekleidung X
20 01 11 Textilien X
20 01 35 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile   

enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 200121 und 200123 fallen

20 01 36 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35

X

20 01 37 Holz, das gefährliche Stoffe enthält J
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt X
20 01 40 Metalle X
20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
20 02 01 kompostierbare Abfälle X
20 03 Andere Siedlungsabfälle
20 03 02 Marktabfälle X
20 03 07 Sperrmüll X
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